
Die Kappe e. V.

Hauptstraße 4

10317 Berlin

Schulgelderhebung ab 01.08.2012
BIP Kreativitätsgymnasium, Rüdigerstraße 76, 10365 Berlin

Das Schulgeld wird einkommensabhängig entsprechend folgender Tabelle (in Euro) erhoben:

Jahresbrutto- Zusatzbeitrag für Monatsbeitrag

einkommen 100% 75% 50% besondere gesamt

1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. Kind Leistungen* 1. Kind

bis 29.420,00 100,00 75,00 50,00 frei 80,00 180,00

ab  29.421,00 180,00 135,00 90,00 frei 80,00 260,00

ab  36.420,00 250,00 187,50 125,00 frei 80,00 330,00

ab  42.180,00 290,00 217,50 145,00 frei 80,00 370,00

ab  69.540,00 340,00 255,00 170,00 frei 80,00 420,00

ab  79.620,00 380,00 285,00 190,00 frei 80,00 460,00

ab  99.720,00 430,00 322,50 215,00 frei 80,00 510,00

Regelungen für Schulgeldermäßigungen

Schulgeldermäßigungen werden für Geschwisterkinder gewährt, die eine BIP Schule 

des Trägers Die Kappe e. V. besuchen. Die Ermäßigung für das Geschwisterkind wird demnach auch 

dann gewährt, wenn es die BIP Grundschule besucht.

In Einzel- bzw. besonderen sozialen Härtefällen sind Schulgeldbefreiungen auf Antrag möglich.

Sonstige Gebühren oder Entgelte

Für die langfristige Schulregistrierung eines Kindes und den weiteren schriftlichen Kontakt bis zur 

Schulaufnahme zahlen die Eltern einmalig eine Registrierungsgebühr in Höhe von 16 Euro.

Für jeden aufgenommenen Schüler wird einmalig eine Gebühr zur Ausstattung mit Unterrichts-

grundmitteln in Höhe von 100 Euro erhoben.

*Für besondere Leistungen am BIP Gymnasium (geringe Klassenstärke, Kreativitätsförderangebote,

AG-Angebot) ist ein Zusatzbeitrag zu zahlen.

Elterninformation

Folgende Maßnahmen werden unternommen, um wirtschaftlich schwache Eltern auf mögliche 

Schulgeldermäßigungen für ihre Kinder hinzuweisen und somit den Schulbesuch zu ermöglichen:

 - Presseveröffentlichungen und Bekanntmachung auf der Internetseite der Schule 

 - Hinweis im Elterngespräch bei der Aufnahme des Schülers

Jahresbruttoeinkommen
Basis der Schulgelderhebung ist die Summe der positiven Einkünfte der sorgeberechtigten Eltern des 

jeweiligen Schülers.

Monatsbeitrag zum Schulgeld


